
Verordnung der Kreisfreien Stadt Zwickau zur Festsetzung des
geologischen Naturdenkmals (Nummer 3)

"Melaphyrsteilhang" in Oberhohndorf vom 27 .01.2000
Aufgrund des $ 21 und $ 50 Abs. 1 Nr.
3 des Sächsischen Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Sächsi-
sches Naturschutzgesetz - Sächs-
NatSchG) in der Fassung vom 11.
Oktober 1994 (SächsGVBl. S. 1.601) zu-
letzt geändert am 18. März 1,999
(SächsGVBl. S. 85) hat der Stadtrat der
Kreisfreien Stadt Zwickau in seiner Sit-
zung am 25. November 7999 folgende
Verordnung beschlossen:
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s1
Festsetzung als Naturdenkmal

Der in $ 2 näher bezeichnete als Steil-
hang ausgebildete Melaphyr auf den
Flurstücken 31. h, 4U 1 und 345 / 1 der
Gemarkung Oberhohndorf, welcher un-
mittelbar an die Kleingartenanlagen
"Sonnenstein" e. V. und "Am Felsen"
e. V. angrenzt, wird als geologisches
Naturdenkmal festgesetzt. Das geolo-
gische Naturdenkmal führt die Bezeich-
nung geologisches Naturdenkmal
(Nummer 3) "Melaphyrsteilhang"

s2
Schutzgegenstand

Abs. L
Geologisches Naturdenkmal sind der
im Osten an die Kleingartenanlagen
"Sonnenstein" e. V. und "Am Felsen"
e. V. angrenzende Steilhang auf den
Flurstäcken 4l l1 und 34517, Gemar-
kung Oberhohndorf, sowie der Mela-
phvraufschluss auf den Flurstücken 31
h und 41l 1, Gemarkung Oberhohndorf.
Schutzbereich ist die gesamte Hanglage
des Fundortes auf einer Länge von 150
m sowie der Melaphyraufschluss.
Abs. 2
Die Grenzen des geologischen Natur-
denkmals sind in einer Flurkarte der
Stadt Zwickau vom 25. November 1999
im Maßstab 1:1000 und einer Über-
sichtskarte der Stadt Zwickau vom 25.
November 1999 im Maßstab 1:10000 rot
(auf Kopien der Originalkarte schwarz)
eingetragen. Maßgebend fi.ir den Grenz-
verlauf ist die Linienaußenkante. Die
Karten sind Bestandteil der Verord-
nung.
Abs. 3
Die Verordnung mit Karten wird gemäß
6 51 Abs. 9 SächsNatSchG bei der
Stadwerwaltung Zwickau, Umweltamt,
Werdauer Straße 62 ftir die Dauer von
2 Wochen nach Verkündung der Ver-
ordnung im Amtsblatt der Stadt Zwi-
ckau, "Zwickauer Pulsschlag", bei der
Stadtverwaltung Zwickau, Umweltamt,
untere Naturschutzbehörde, Werdauer
Straße 62 zur kostenlosen Einsicht
durch jedermann während der Sprech-
zeiten öffentlich ausgelegt (Ersatzver-

kündung).
Abs. 4
Die Verordnung mit Karten ist nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist bei der Stadt-
verwaltung Zwickau, Umweltamt, un-
tere Naturschutzbehörde, Werdauer
Straße 62, zur kostenlosen Einsicht
durch jedermann während der Sprech-
zeiten niedergelegt.

s3
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung des im
Stadtgebiet Zwickau am Steilhang an
den Kleingartenanlagen "Sonnenstein"
e. V. und "Am Felsen" e. V. aufge-
schlossenen Melaphyrs.

s4
Verbote

Abs.1
Alle Handlungen im Bereich des geolo-
gischen Naturdenkmals, die geeignet
sind, das geologische Naturdenkmal in
seiner äußeren Erscheinung zu beein-
trächtigery zu beschädigen, zu verän-
dern oder zu zerstören, sind verboten.
Abs. 2
Insbesondere ist es im Schutzbereich
des Naturdenkmals verboten:
1. Abgrabungen und Ausschachtungen

des Bodens vorzunehmen;
2. Aufschüttungen vorzunehmen;
3. den natürlichen Bewuchs zu verän-

dern oder zu zerstören;
4. Gegenstände abzulagern, die zu ei-

ner Verunreinigung führen können.
s 5

Zulässige Handlungen
$ 4 gilt nicht für
1. Pflegemaßnahmery die von der Na-

turschutzbehörde angeordnet oder
von der von ihr beauftragten Stelle
ausgeführt werden;

2. behördlich angeordnete und zugelas-
sene Beschilderungi

3. unaufschiebbare Maßnahmen zur
Abwehr einer von dem geologisdren
Naturdenkmal ausgehenden unmit-
telbaren Gefahr fi.ir die öffentliche Si-
cherheit, insbesondere für Personen
oder Sachwerte von bedeutendem
Umfang. Diese Maßnahmen sind der
Stadt Zwickau vor ihrer Durchfüh-
rung und wenn dies nicht möglich
ist, unverzüglich danach anzuzeigen.
Der Gefahrenzustand ist dabei in ge-
eigneter Weise (2. B. durih Fotos, Be-
scheinigung einer Fachfirma) nach-
zuweisen. Die unaufschiebbaren
Maßnahmen dürfen nicht weiterge-
hen als unbedingt erforderlich.

s5
Befreiung

Abs. 1
Von den Verboten dieser Verordnung
kann die untere Naturschutzbehörde
nach$ 53 SächsNatSchG auf AntragBe-
freiung erteilen.
Abs. 2
Die Befreiung kann mit Nebenbestim-
mungen in Förm von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen bzw. Ausgleichsab-
gabe oder Erhebung einer Sicherheits-

leistung erteilt werden.
Abs. 3
Die Erteilung einer Befreiung ist bei der
Stadt Zwickau (Umweltamt) schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift zu be-
antragen. Dazu sind die Gründe für den
Antrag, ergänzt durch geeignete Pläne
und Beschreibungery darzulegen.

s7
Ordnungswidrigkeiten

Abs.l
Ordnungswidrig im Sinne des $ 61
Abs. 1 SächsNatSchG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen $ 21
Abs. 5 SächsNatSchG Handlungen vor-
nimmt, die zur Beseitigung, Zerstörung
Beschädigung oder Veränderung des
geologischen Naturdenkmals sowie sei-
ner geschützten Umgebung ftihren kön-
nen.
Abs. 2
Ordnungswidrig handelt insbesondere,
wer
1.. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. l dbgra-

bungen und Ausschachtungen des
Bodens vornimmt;

2. entgegen$ AAbs. 2Nr. 2Aufschüt-
tungen vornimmt;

3. entgegen$ 4Abs. 2 Nr. 3 Verände-
rungen am nattirlichen Bewuchs vor-
nimmt;

4. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 4 Gegen-
stände ablagert.

s8
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 01. März
2000 in Kraft.

Diese Verordnung wird hiermit ausge-
fertigt und ist gemäß $ 4 Abs. 4 Sächs-
GemO öffentlich bekannt zu machen.

Zwickau, den 27.01.2000
Eichhorn, Oberbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingaoiesen, dass eine Ver-
letzung aon Verfahrens- und Formoor-
schriften der SächsGemO beim Zustande-
kommen dieser Verordnung nach Ablauf 1.
lahres seit dieser Bekarmtmachung nicht
mehr geltend gemacht werilen kann, es sei
denn. dass
L. die Ausfertigung der Verordnung nicht

oder fehlerhaft erfolgt is.t,
2. Vorichriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der V erordnung aer-
Ietzt rporden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss
nach $ 52 Abs. 2 wegen Gesetzaidrig-
keit ta idn spr o chen hat,

4. aor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-

o der F orma or schrift ge genüber
der Stadt Zwickau

unter Bezeichnung des Sachaethalts, der
die Verletzung begründen soll, schrift-
Iich geltend gemacht worden ist.


